STADT RODERMARK

DER STADTVERORDNETENVORSTEHER

Fachdienst Gremien
An die Mitglieder Rathaus Ober-Roden
des Ausschusses fur Bau, Umwelt, Stadtentwicklung und Energie Dieburger Strafte 13-17
63322 Rodermark
Telefon: 06074 911-312
gremien@roedermark.de

14. Oktober 2025

Einladung

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit lade ich Sie zur 36. 6ffentlichen Sitzung des Ausschusses fiir Bau, Umwelt,
Stadtentwicklung und Energie ein.

Sitzungstermin: Mittwoch, 22.10.2025, 19:30 Uhr
Raum, Ort: Mehrzweckraum der Halle Urberach, Am Schellbusch 1

Offentlicher Teil

TOP Betreff Vorlage
1 Eroffnung, Feststellung der Beschlussfahigkeit und Tagesordnung
2 Vorhabenbezogener Bebauungsplan/ Vorhaben- und DS/300/25
ors.  ErschlieBungsplan ,Sondergebiet Kapellenstrale®; Antrag des

Vorhabentragers
3 Bauvorhaben zur Sanierung der Rodaustral3e in DS/246/25

STAVO I
ors.  Rodermark/Urberach

-Fortfiihrung der Planung-

3.1 Anderungsantrag der FDP-Fraktion: Bauvorhaben zur Sanierung DS/283/25
oreq, der Rodaustrae in Rédermark/Urberach
— Fortfihrung der Planung —

4 Antrag der FDP-Fraktion: DS/185/25

orty Neufassung: Planungen zur Verschénerung des Parks an der

RilkestraRe - Zuklnftig mehr Kostenkontrolle!

5 Mitteilungen und Anfragen

12


mailto:gremien@roedermark.de

Die Dokumente zu den Tagesordnungspunkten stehen fir Sie in ALLRIS net
(www.roedermark.sitzung-online.de) zur Verfligung.

Mit freundlichen GrifRen

Gerhard Schickel
Ausschussvorsitzender
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http://www.roedermark.sitzung-online.de

Stadt Rodermark Drucksache Nr.: DS/300/25

Beschlussvorlage Geschaftszeichen: 1/6/1-Pap
vom 06.10.2025 Aktenzeichen: 610-102
offentlich

Vorhabenbezogener Bebauungsplan/ Vorhaben- und ErschlieBungsplan
»oondergebiet KapellenstraBe®; Antrag des Vorhabentragers

Beratungsfolge:

Gremium Datum OIN
Magistrat der Stadt Rédermark (Vorberatung) 13.10.2025 N
Ausschuss fur Bau, Umwelt, Stadtentwicklung und Energie 22 10.2025 o)
(Vorberatung)

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsférderungsausschuss 23.10.2025 o)
(Vorberatung)

Stadtverqrdnetenversammlung der Stadt Rédermark 04.11.2025 o)
(Entscheidung)

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung beschliel3t gemaR § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch auf Antrag
des Vorhabentragers — REWE Markt GmbH/ Rosbach — das Verfahren zur Aufstellung eines
vorhabenbezogenen Bebauungsplans/ Vorhaben- und Erschliefungsplans gemaf § 12
Baugesetzbuch einzuleiten.

Durch den Bebauungsplan, mit einem raumlichen Geltungsbereich von ca. 0,8 ha, sollen die
planungsrechtlichen Voraussetzungen fiur die Entwicklung eines ,sonstigen Sondergebiets*
mit der Zweckbestimmung ,grof¥flachiger Einzelhandel* gemaf § 11
Baunutzungsverordnung geschaffen werden.

Der Bebauungsplan erhalt die Bezeichnung A32.1 ,Sondergebiet Kapellenstralie®.

Der Bebauungsplan A32.1 ,Sondergebiet Kapellenstralie® ersetzt innerhalb seines
raumlichen Geltungsbereichs den Bebauungsplan A32 ,Gewerbegebiet Kapellenstralle* mit
allen seinen Festsetzungen.

Der raumliche Geltungsbereich umfasst die Flurstliicke Gemarkung Ober-Roden, Flur 7,

Flurstiicke 183/3, 250/3 (tw.), 290/1, 290/2, 291/1 (tw.). Die genaue Abgrenzung kann der
nachstehenden Abbildung enthommen werden.
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Bei der N

Parmerslache

Grenze des raumlichen
Geltungsbereichs

: ™
= ~HI A

Sollten sich im Zuge der nachfolgenden Planung Abweichungen von dem vorstehend
genannten raumlichen Geltungsbereich als sinnvoll erweisen, so wird der Magistrat
ermachtigt, der Stadtverordnetenversammlung einen geanderten rdumlichen
Geltungsbereich im Rahmen der Beschlussfassung Uber die 6ffentliche Auslegung geman §
3 Abs. 2 Baugesetzbuch vorzulegen.

Der Aufstellungsbeschluss ist ortstiblich bekanntzumachen. Die friihzeitige Beteiligung der
Offentlichkeit gemaR § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch sowie die friihzeitige Beteiligung der
Behdrden und sonstigen Trager offentlicher Belange gemaf § 4 Abs. 1 Baugesetzbuch ist
durchzufihren.

Begriindung:

Bereits seit mehreren Jahren wird die Option einer Verlagerung des bestehenden REWE-
Markts in der Kapellenstral3e diskutiert. Eine Modernisierung des bestehenden Standorts ist
aufgrund der zu geringen Grundstlicksgrofie nicht mdglich. Ein geeignetes
Alternativgrundstick kénnte nun innerhalb des sidwestlichen Bereichs des Gewerbegebiets
.Kapellenstral’e” gefunden worden sein. Das Grundstiick im Bereich der Einmindung der
Kapellenstralte in den Rédermarkring bietet die Méglichkeit fiir einen Neubau des REWE-
Markts mit ca. 1.650 m? Verkaufsflache. Der bestehende Markt soll voraussichtlich weiterhin
als Getrankemarkt genutzt werden.

Einer Umsetzung des Vorhabens steht allerdings das bestehende Baurecht entgegen.
Dieses miusste erst im Rahmen einer Anderung des Bebauungsplans A32 ,Gewerbegebiet
Kapellenstrale® fur diese Teilflache geschaffen werden.

Das bestehende Planungsrecht setzt fir diesen Bereich ein Gewerbegebiet gemaR § 8
Baunutzungsverordnung (BauNVO) fest. Die Plananderung besitzt daher das Ziel, ein
"sonstiges Sondergebiet" gemak § 11 BauNVO mit der Zweckbestimmung ,groflflachiger
Einzelhandel" festzusetzen.

Aufgrund des vorhandenen Projektbezugs ,drangt” sich das Instrument des
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,worhabenbezogenen Bebauungsplans/ Vorhaben- und ErschlieBungsplans® gemaf § 12
Baugesetzbuch (BauGB) geradezu auf. GemaR § 12 Abs. 1 Satz 1 BauGB hat die Gemeinde
auf Antrag des Vorhabentragers — REWE Markt GmbH/ Rosbach — Uber die Einleitung des
Bebauungsplanverfahrens nach pflichtgemaflem Ermessen zu entscheiden.

Der Bebauungsplan soll als ,Bebauungsplan der Innenentwicklung® im beschleunigten
Verfahren (§ 13a BauGB) aufgestellt werden. Die friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit
bzw. die Unterrichtung und Erdrterung (§ 3 Abs. 1 BauGB) sowie die fruhzeitige Beteiligung
der Behorden und sonstigen Tragern offentlicher Belange (§ 4 Abs. 1 BauGB) soll
durchgefiihrt werden. Der Regionale Flachennutzungsplan ist im Anschluss im Wege der
Berichtigung anzupassen.

Die Anwendung des § 13a BauGB setzt allerdings voraus, dass durch den Bebauungsplan
keine Zulassigkeit von Vorhaben begrindet wird, die einer Pflicht zur Durchfihrung einer
Umweltvertraglichkeitsprifung nach dem Gesetz tber die Umweltvertraglichkeitsprifung
oder nach Landesrecht unterliegen.

Der Vorhabentrager muss gemaf § 12 Abs. 1 Satz 1 BauGB auf der Grundlage eines mit der
Gemeinde abgestimmten Plans (Vorhaben- und ErschlieRungsplan) zur Durchfihrung des
Vorhabens und der erforderlichen ErschlieRungsmalnahmen bereit und in der Lage sein
sowie sich zu deren Durchflhrung innerhalb einer noch zu bestimmenden Frist vertraglich
verpflichten (Durchfiihrungsvertrag). Die Ubernahme der Planungs- und
ErschlieBungskosten erfolgt durch den Vorhabentrager.

Finanzielle Auswirkungen:

keine

Anlage/n:

1 - Anlage_01_Antrag_Vorhabenstrager (6ffentlich)

2 - Anlage_02_stadtebauliches_Konzept (6ffentlich)

3 - Anlage_03_raumlicher_Geltungsbereich (&ffentlich)
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~ REWE.

GROUP

REWE Markt GmbH Postfach 12 54 61186 Rosbach v.d.H. REWE Markt GmbH

Zweigniederlassung Mitte (0644)
.. Raiffeisenstralie 5-9

Stadt R(_)_dermarlf ) 61191 Rosbach

Herrn BUrgermeister Jorg Rotter Telefon: +49 6003 85-0

Dieburger Strale 13-17 Telefax: +49 6003 852462

e WWW.rewe-group.com

63322 Rodermark Geschaftsfihrer:
Peter Maly (Sprecher), Dr. Daniela Bichel,
Christoph Eltze, Thomas Nonn,
Telerik Schischmanow

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Durchwahl Unsere Zeichen Datum

- 2413 Schn/ch 01. Oktober 2025

REWE-Markt in 63322 Rédermark, Kapellenstralle 8
Antrag auf Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans ,,.SO-Handel"

Sehr geehrter Herr Burgermeister Rotter,
wir bedanken uns fir die bisher geflihrten konstruktiven Gesprach.

Der alteingesessene Supermarkt in der Kapellenstrale 8 wird seit vielen Jahren erfolgreich betrieben.
Der zentral gelegene Standort befindet sich in einer besonders integrierten stadtebaulichen Lage und
wird von den Kunden sehr gut angenommen.

Allerdings sind die Bausubstanz und die GroRe nicht mehr zeitgemaR. Die bautechnischen
Voraussetzungen und die technische Gebaudeausstattung sind energetisch nicht zukunftsfahig. Auch
kann das Objekt in seiner jetzigen GroRe von ca. 1.120 m? Verkaufsflache nicht mehr den aktuellen
Nachfragewiinschen der Kunden gerecht werden. Insbesondere kann das Angebot an immer starker
nachgefragten regionalen Produkten derzeit nicht wie bendétigt ausgebaut werden.

Um den Nahversorgungsstandort wieder langfristig zu sichern, méchte unser Haus ein Grundstiick in
Rdédermark, Am Jubildumsstein, erwerben. Der Grundstiickseigentimer hat in zielfiUhrenden
Gesprachen bereits seine Bereitsschaft zum Verkauf signalisiert, so dass wir davon ausgehen, in den
Besitz des Grundstlickes zu gelangen. '

Der neue Supermarkt wird ein moderner und nachhaltiger Neubau mit ca. 1.650 m? Verkaufsfflache.
Dadurch erhélt er die benétigte Entwicklungsflache, um seine Sortimente auszubauen und weiterhin ein
bequemes Einkaufen in familiarer Atmosphéare bieten zu kénnen.

Wir bitten die Stadt Rodermark daher um die entsprechende Aufstellung eines vorhabenbezogenen
Bebauungsplans ,SO-Handel". Die Ubernahme der Kosten, die im Zusammenhang mit der
Bauleitplanung entstehen, wie z B. fiir das Stadtplanungsbiiro und die benétigten Gutachten, sichern wir
Ihnen selbstverstandlich zu.

Rechisiomt Geselischafl mit beschvinider Hatung Siz der Zweipniederiassung. Bankverbindung

Siz der Gesslischaft Kiin Rosbech DZ BANK Franiurt am Man
Regsisrgericht Amisgericht Kiin HRE 66773 ‘GLN: 43 52 094 00000 4 BAN. DE31 5006 0400 0000 141972
GLN: 43 8800000000 8 SWIFT/EIC: GENODEFFXXX

UStc-h,; DE 812 706 034
1



Wir bedanken uns fir lhre Unterstlitzung, die den Bewohnern von Rédermark eine zentrale
Nahversorgung langfristig sichert.

Bei Rickfragen stehen wir Ihnen der Rechtsunterzeichner gerne unter der Rufnummer 06003-85 2413
oder mobil 0151-5512 2832 zur Verfugung.zur Verfigung.

Mit freundlichen Griif3en

REWE MARKT GMBH
Expansion-Vollsortiment

_I / I | Illr" .II 1 I.
.ﬁ | I \
Andreas Schneider

Leifer Expansi Region Mitte Expansionsmanager Region Mitte
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Stadt Rodermark Drucksache Nr.: DS/246/25

Beschlussvorlage Geschaftszeichen: 1/6/3/MM
vom 08.08.2025 Aktenzeichen: 651-53
offentlich

Bauvorhaben zur Sanierung der RodaustraRe in Rodermark/Urberach
-Fortfiihrung der Planung-

Beratungsfolge:

Gremium Datum OIN
Magistrat der Stadt Rédermark (Vorberatung) 25.08.2025 N
Ausschuss fur Bau, Umwelt, Stadtentwicklung und Energie "
(Vorberatung) 10.09.2025 O
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsférderungsausschuss 11.09.2025 o)
(Vorberatung) e
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rédermark -
(Entscheidung) 23.09.2025 @)
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsférderungsausschuss 30.09.2025 o)
(Entscheidung) R

Ausschuss fir Bau, Umwelt, Stadtentwicklung und Energie 2210.2025 o)
(Vorberatung) T

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsférderungsausschuss "
(Vorberatung) 23.10.2025 O
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rédermark 04.11.2025 o)
(Entscheidung) U

Beschlussvorschlag:

Alternative 1:

Die Planungen zur grundhaften Erneuerung und Umgestaltung der RodaustralRe in Urberach
werden auf unbestimmte Zeit verschoben, bis notwendige Haushaltsmittel in Hohe von ca.
7,2 Mio. € zur Verfugung gestellt konnen. Bis dahin sollen haftungsrechtlich notwendige
Reparatur-arbeiten des StralRenoberbaus in Kleinflachen durchgefiihrt werden.

Alternative 2:

Die weiteren Planungen und Baumalnahmen zur grundhaften Erneuerung und
Umgestaltung der Rodaustral3e in Urberach werden auf die Schaffung eines beidseitigen
separierten Radfahrstreifens in der Rodaustralle, die Umbauarbeiten auf dem Parkplatz am
Muhlengrund und die grundhafte Stralenerneuerung von etwa 100 m ab der Ampelanlage
Messenhduser Stralle beschrankt. Hierfur fallen Kosten von insgesamt etwa 866.000,- € an.
Die grundhafte Erneuerung der restlichen RodaustralRe wird verschoben, bis notwendige
Haushaltsmittel zur Verfligung gestellt werden kénnen. Haftungsrechtlich notwendige
Reparaturarbeiten des StralRenoberbaus sollen im Ubrigen in Kleinflachen durchgefiihrt
warden.

Begriindung:

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 18.07.2023 beschlossen, dass
,zur Starkung der Radverkehrsinfrastruktur im Zuge der geplanten Deckschichtsanierung der
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RodaustralRe geschutzte Radfahrstreifen in beiden Fahrtrichtungen durchgangig sowie auf
der gesamten Lange der RodaustralRe zu realisieren sind ..."

Dem lag die Untersuchung der Stralkenzustande zugrunde, welche von der GSA
Gesellschaft fur StralRenanalyse 2019/2020 durchgeflihrt wurden. Fir die Rodaustrale
wurden dabei Schaden an der Fahrbahnoberflache festgestellt. Es war deshalb vorgesehen,
eine Deckschichtsanierung durchzufiihren, um die ,Lebensdauer” der Stral’e bzw. der
Verkehrsflache deutlich zu verlangern. In diesem Zusammenhang wurden auch
Méglichkeiten der Strallenraum- bzw. StralRenquerschnittsumgestaltung — mit dem Ziel einer
Reduzierung der gefahrenen Geschwindigkeiten und damit einhergehend der
Larmemissionen — untersucht. Die Projektkosten wurden hierfir auf etwa 1,0 Mio. €
geschatzt und im Haushalt eingeplant.

Aufgrund der im Bereich 6stlich der Unterfiihrung bekannten Konflikte zwischen Radverkehr
und ruhendem Verkehr und den bei der Herstellung von Radfahrstreifen wegfallenden
Parkplatzen auf der Rodaustrafle wurde eine Parkraum-Untersuchung durchgefihrt. Hier
wurde festgestellt, dass die Umgestaltung und Erneuerung des Parkplatzes am Muhlengrund
mit mehr Parkplatzen fir eine Herstellung der Radfahrstreifen grundlegend notwendig ist.
Fir die weiteren Planungen wurde dann eine vermessungstechnische Bestandsaufnahme,
die Baugrunderkundung und Grindungsberatung sowie die abfalltechnische
Bodenuntersuchung durchgefiihrt

Das Ingenieurbiro Dipl.-Ing. Gringel GmbH aus Marburg erstellte daraufhin die Vorplanung
zur Sanierung und Umgestaltung der RodaustralRe einschliefdlich Parkplatz am Mihlengrund
in Urberach. Die angefallenen Kosten fir Planungen und Gutachten belaufen sich bis dahin
auf 84.000 €.

Als wesentliche Erkenntnis aus den Planungen des Ingenieurblros Gringel wird festgestellt,
dass das Frasen der Decke nicht ausreicht. Aufgrund des mangelhaften StralRenunter- und -
oberbaus bzw. aufgrund der mit dem vorhandenen StraRenoberbau nicht erreichbaren
Tragfahigkeit wird es vielmehr fir erforderlich erachtet, die Rodaustralle grundhaft bis auf
eine Tiefe von 60 cm zu erneuern. Je nach den im Zuge der Arbeiten durchzufiihrenden
Tragfahigkeitsnachweisen ist auch noch ein zusatzlicher Bodenaustausch von weiteren 30
cm notwendig.

Die Kostenschatzung der grundhaften Erneuerung der Rodaustralle mit den geplanten
Radstreifenmarkierungen einschlie3lich Parkplatz am Mihlengrund fuhrt zu Gesamtprojekt-
kosten einschliellich Baunebenkosten in Héhe von ca. 7,2 Mio. € (brutto).

Im Doppelhaushalt 2024/25 stehen insgesamt noch etwa 880.000,- € zur Verfligung.

Nach Vorlage der Kostenschatzung wurden in einer Besprechung mit dem Ingenieurblro
Gringel GmbH verschiedene Einsparungsmaoglichkeiten diskutiert, die anschliel3end
vertiefend untersucht wurden. Die Ergebnisse sind in einer Stellungnahme zu
Einsparpotenzialen und Risiken fiir die StraRenbaumaflinahme vom Ingenieurbiro Gringel
GmbH zusammengefasst. Um die Gewahrleistung und Verkehrssicherheit zu garantieren,
wird eine grundhafte Erneuerung in Abschnitten empfohlen. Eine sinnvolle Nutzung des
Radfahrstreifens ware dann jedoch erst nach Abschluss der Gesamtmallinahme maoglich.

Als reduzierter Vorschlag fir die Fortfihrung des Projektes kann noch folgende Mdglichkeit
in Betracht gezogen werden:

Ausgehend von der Annahme, dass sich die Haushaltssituation mittelfristig voraussichtlich
nicht andern dirfte, wirde die Gesamtmaflinahme fiir die nachsten 10-15 Jahre
zurtickgestellt. Dies wirde bedeuten, dass auf der Verkehrsflache nur das aus
haftungsrechtlichen Griinden zwingend erforderliche gemacht werden wirde. Die
Markierungen und Separierungen fir die Radfahrstreifen wiirden auf der vorhandenen
schadhaften Oberflache zusammen mit den Umbaumafinahmen auf dem Parkplatz am
Muhlengrund aufgrund der durch die Radfahrstreifen entfallenen Parkplatze in der
RodaustralRe durchgefiihrt. Des Weiteren ware eine grundhafte Strallenerneuerung von
mindestens etwa 100 m ab der Ampelanlage Messenhauser Strale fir die Herstellung von
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verkehrssicheren Radfahrstreifen notwendig.

Fir die Radfahrstreifen ist mit Kosten in Hohe von etwa 283.000,- € abzlglich einer
Forderung von 192.000,- € zu rechnen. Somit verbleibenden bei der Stadt Kosten in Hohe
von etwa 91.000,- €. Fur den Parkplatz am Mihlengrund werden Kosten von etwa 450.000,-
€ und fir die grundhafte Strallenerneuerung von etwa 100 m 325.000,- € geschatzt.

Damit kénnte die Einrichtung der Radfahrstreifen als Erprobung der Verkehrsraumaufteilung
nach der grundhaften Erneuerung dienen und die verbleibenden Haushaltsmittel aus 2025
wurden nicht Gberschritten werden.

gez. Rotter

Blrgermeister

Finanzielle Auswirkungen:

Ja.

Aktuell stehen im Haushaltsjahr 2025 bei der Investition Rodaustraflte noch Mittel in H6he
von 883.699 € (Ansatz 2025: 460.000 € und Haushaltsreste: 423.699 €) zur Finanzierung der
MalRnahme bereit.

Der Zuwendungsbescheid ,Radfahrstreifen RodaustralRe® liegt vor. Die bewilligte Zuwendung
betragt 191.600 €. /KI 11.08.2025

Anlage/n:
Keine
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Stadt Rodermark Drucksache Nr.: DS/283/25
Antrag vom 15.09.2025 Einreicher/in: FDP-Fraktion
offentlich

Anderungsantrag der FDP-Fraktion: Bauvorhaben zur Sanierung der
Rodaustrafe in Rodermark/Urberach

— Fortflihrung der Planung —

Antragstellung: Tobias Kruger, Dr. Ridiger Werner

Beratungsfolge:

Gremium Datum O/N
Stadtverqrdnetenversammlung der Stadt Rodermark 23.09.2025 o
(Entscheidung)

Haupt-, Elnanz- und Wirtschaftsforderungsausschuss 30.09.2025 O
(Entscheidung)

Ausschuss fir Bau, Umwelt, Stadtentwicklung und Energie 22 10.2025 o)
(Vorberatung)

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsférderungsausschuss 23.10.2025 O
(Vorberatung)

Stadtverqrdnetenversammlung der Stadt Rodermark 04.11.2025 O
(Entscheidung)

Beschlussvorschlag:

Die weiteren Planungen und Baumalnahmen zur grundhaften Erneuerung und
Umgestaltung der RodaustralRe in Urberach werden auf die Schaffung eines beidseitigen,
rein markierten, separierten Radfahrstreifens in der Rodaustraf3e ausschlief3lich im Abschnitt
zwischen Ober-Rodener Strale und Mihlengrund sowie die grundhafte Strallenerneuerung
von etwa 100 m ab der Ampelanlage Ober-Rodener StralRe in Richtung Mihlengrund
beschrankt.

Die grundhafte Erneuerung der restlichen Rodaustral3e wird verschoben, bis eine sichtbare
Notwenigkeit gegeben ist und die notwendigen Haushaltsmittel zur Verfigung gestellt
werden kénnen. Haftungsrechtlich notwendige Reparaturarbeiten des Stralenoberbaus
sollen im Ubrigen in Kleinflachen durchgefihrt werden.

Von einer Weiterfihrung eines durchgehenden, beidseitigen Radfahrstreifens ab
Muhlengrund bis zur Konrad-Adenauer-StralRe wird abgesehen.

Begriindung:

Aufgrund des riesigen, zum Grolteil strukturellen Defizits der Stadt Rédermark und der
zurzeit nicht vorhandenen Perspektive einer grundlegenden Anderung der Finanzsituation
sollten bis auf Weiteres nur noch wirklich notwendige MalRnahmen durchgefiihrt werden, die
den Burger/-innen auch zu vermitteln sind. Eine grundhafte Erneuerung der Rodaustralle
zwischen Mihlengrund und Konrad-Adenauer-Stral3e ist nicht zu vermitteln - die heutige
Stral3e ist in einem besseren Zustand als die meisten Landesstra3en in Rédermark.

Fur die Burger/-innen und insbesondere die Anwohner/-innen des Seewaldgebietes sind die
geduldeten Parkméglichkeiten, auch wenn es formal keine offiziellen Parkplatze sind, weit
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wichtiger als ein Radweg, den niemand benutzt. Niemand fahrt mit dem Rad durch die
Unterfuhrung - fur einen Radweg zwischen Konrad-Adenauer-Str. und Muhlengrund gibt es
keine zwingende Notwendigkeit. An der Rodaustral’e parken heute (speziell in den
Abendstunden) bis zu 40 Pkw. Ein mdglicher Umbau des Parkplatzes Mihlengrund kann die
bendtigte zusatzliche Kapazitat von mindestens 30 Parkplatzen keinesfalls realistisch
bereitstellen.

Wird von dem Plan, einen durchgangigen beidseitigen Radweg zu markieren, Abstand
genommen, entfallt auch die Notwendigkeit, den Parkplatz Miihlengrund umzugestalten.
Somit bleibet faktisch nur die notwendige und dem/den Steuerzahler/-innen auch
vermittelbare StralRensanierung von der Aldi-Einfahrt bis zur Ampel sowie die Anlegung
eines beidseitigen, rein markierten, Radstreifens zwischen Miihlengrund und Kinokreuzung.

Weiterhin sollte durch Abbiegepfeile und entsprechende Hinweise eine weitaus sicherere
Wegefuhrung fir Radfahrer durch den Muhlengrund und die Schillerstral’e zu Zielen wie das
Neubaugebiet Rennwiesen, die Bulau oder Offenthal gekennzeichnet werden. Zu priifen
ware, ob am Muhlengrund zu diesem Zweck Radfahr-Angebotsstreifen markiert werden
kdénnen.

Anlage/n:
Keine
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Stadt Rodermark Drucksache Nr.: DS/185/25
Antrag vom 26.05.2025 Einreicher/in: Hr. Kruger/Hr. Dr. Werner
offentlich

Antrag der FDP-Fraktion:

Neufassung: Planungen zur Verschonerung des Parks an der RilkestraBe -
Zuklinftig mehr Kostenkontrolle!

Antragstellung: FDP-Fraktion

Beratungsfolge:

Gremium Datum O/N
Ausschuss fur Bau, Umwelt, Stadtentwicklung und Energie 04.06.2025 o)
(Vorberatung)

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsférderungsausschuss 05.06.2025 o)
(Vorberatung)

Stadtverqrdnetenversammlung der Stadt Rodermark 17.06.2025 o
(Entscheidung)

Stadtverqrdnetenversammlung der Stadt Rodermark 23.09.2025 O
(Entscheidung)

Ausschuss fiir Bau, Umwelt, Stadtentwicklung und Energie 10.09.2025 o)
(Vorberatung)

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsférderungsausschuss 11.09.2025 o
(Vorberatung)

Haupt-, Elnanz- und Wirtschaftsforderungsausschuss 30.09.2025 o)
(Entscheidung)

Ausschuss fiir Bau, Umwelt, Stadtentwicklung und Energie 22 10.2025 ')
(Vorberatung)

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsforderungsausschuss 23.10.2025 )
(Vorberatung)

Stadtverqrdnetenversammlung der Stadt Rodermark 04.11.2025 o)
(Entscheidung)

Beschlussvorschlag:

Der Magistrat der Stadt Rodermark wird mit Blick auf die aktuelle (und absehbare) finanzielle
Schieflage der Stadt Rédermark und der finanziellen Belastung der Burger/-innen (Stichwort:
Grundsteuererhohung') beauftragt, fir samtliche laufende, in den Leistungsphasen 2, 3 oder
4 befindlichen Projekte des Stadtebauférderprogramm ,Wachstum und Nachhaltige
Erneuerung® unverziglich den politischen Gremien einen umfassenden Sachstandsbericht
sowie einen dezidierten Zeit- und validen Kostenplan vorzulegen.

Begriindung:

Der kleine Grunzug an der Rodau an der RilkestralRe ist Ober-Rodens gréite innerstadtische
Grunflache. Da eine Teilflache zeitweise als Erweiterung des nicht groften Schulhofs der
Trinkbornschule genutzt wird, sind die Nutzungsméglichkeiten fiir die Offentlichkeit aktuell
beschrankt. Aus diesem-Grund-ist mit dem ISEK die Mallnahme 34 ,Ausbau Griinzug

1 Kassensturz mit Folgen* — Offenbach Post vom 14.05.2025
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Rathausplatz zur Grinen Mitte" beschlossen worden. ,Ziel der Ma3nahme ist es, ein grin-
blaues Band vom Rathausplatz zur Griinen Mitte-zu gestalten und damit sowohl die
Okologischen Funktionen der Freiflachen aufzuwerten als auch die Naherholungsqualitaten
und das Wohnumfeld zu verbessern." Die konkreten Planungen wurden seit der
Verabschiedung des ISEK im Mai 2019 nicht mehr in den 6ffentlichen stadtischen Gremien
vorgestellt, beraten oder besprochen. Die Planungen? zu diesem Areal sind in vollem
Gange3. Im Rahmen einer Blirgerbeteiligung wurden die Plane am 23. April in der Kulturhalle
-der Offentlichkeit vorgestellt*. Es gab dabei auch viele kritische Riickmeldungen. In den
sozialen Medien wird teilweise die Sinnhaftigkeit der gesamten Mallnahme angezweifelt,
insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen und absehbaren finanziellen Situation¢ der
Stadt Rédermark.

Im Rahmen der Ausschussberatungen hat sich herausgestellt, dass ein Abbruch der
Planungen zum jetzigen Zeitpunkt wohl im Ergebnis in einem finanziellen Nachteil fur die
Stadt Rédermark minden kdnnte. Dies kann nicht im Sinne der Stadt sowie der
Rodermarker Steuerzahler/-innen sein. Es zeigt sich dabei aber zugleich, dass fehlende und
ausfihrliche politische Beratungen und verbindliche Beschlussfassungen mit der Zeit zu
ausufernden Projekten ohne wirkliches politisches Controlling fliihren, die sich
verselbststandigen — speziell,

wenn Foérdermittel im Spiel sind.

Anlage/n:
Keine

2 GroRe Plane fir kleinen Griinzug in Ober-Roden* — Offenbach Post vom 12.05.2025

8 ,Griin, Blau, Rot: Buntes Mosaik in Planung” — Meldung der Stadt Rédermark (www.roedermark.de) vom
06.05.2025

4 Birger sind zum Mitreden eingeladen” — Offenbach Post vom 07.04.2025

5 ,Es reicht! — Burgermeister aus dem Kreis Offenbach schlagen Alarm* — Neue Zeitung Heusenstamm vom
19.04.2025

6 Freies Stiick vom Kuchen wird immer kleiner* — Meldung der Stadt Rédermark (www.roedermark.de) vom
13.05.2025

2/2



	Einladung
	Vorlage
	Anlage  1 Anlage_01_Antrag_Vorhabensträger
	Anlage  2 Anlage_02_städtebauliches_Konzept
	Anlage  3 Anlage_03_räumlicher_Geltungsbereich
	Vorlage
	Vorlage
	Vorlage

